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Abstract  

Tax fraud is a serious problem for fiscal authorities worldwide, not only in countries regarded as “high-
tax” like Germany. Besides long-term tax reforms, tax amnesties are used to bring back taxable 
amounts into the legal sector. The German tax amnesty of 2004/2005 was one of the last examples in 
Europe and was – like other tax amnesties before – of limited success. This paper uses a given data-
base with 126 tax amnesties between 1981 and 2005 in several countries worldwide. Aim is to devel-
ope predictions about the fiscal success or failure of a tax amnesty, depending on its structure and legal 
plus economic background. 
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Nr. Nummer 

o.V. ohne Verfasserangabe 

p.a. per annum 

S. Satz, Seite 

StraBE Strafbefreiende Erklärung 

StraBEG Gesetz über die strafbefreiende Erklärung 

u.a.  und andere/ unter anderem 

USD US-Dollar 

USt Umsatzsteuer 

UStG Umsatzsteuergesetz 

v. vom 

vgl. vergleiche 

VSt Vermögensteuer 

z.B. zum Beispiel 

z.T. zum Teil 

 



Analyse von Steueramnestiedaten 

6 
Frankfurt School of Finance & Management 
Working Paper No. 99 

 

1 Einleitung 
 

Der Tatbestand der Steuerhinterziehung verursacht regelmäßig erhebliche Defizite in den Staatskassen 

nicht nur in einem vergleichsweise insgesamt hoch besteuernden Land wie Deutschland.1 Dieses Phä-

nomen lässt sich vielmehr in nahezu allen anderen Ländern der Welt beobachten. Daher werden neben 

langfristigen Steuerreformen häufig zeitlich befristete Erleichterungen zur Rückgewinnung von Besteue-

rungsgrundlagen durchgeführt. Diese so genannten Steueramnestien, wie in Deutschland erst jüngst 

durchgeführt2, sind insbesondere vor dem Hintergrund einer kritischen haushaltspolitischen Lage ein 

häufig angewandtes Instrumentarium des Steuergesetzgebers. Solche Repatriierungsprogramme wur-

den in der Vergangenheit ihren Erwartungen jedoch nur selten gerecht. Der langfristige Erfolg dieser 

„Brücke zurück zur Steuerehrlichkeit“ stellt sich nämlich grundsätzlich nur dann ein, wenn der Staat 

adäquate Bedingungen schafft, die mit einer dauerhaften Entlastung der Steuerpflichtigen einhergehen. 

Als lediglich kurzfristige Finanzierungsquelle drohen sie jedoch vielmehr, die Steuermoral und die 

Glaubwürdigkeit der Steuerpolitik zu untergraben.  

International sind in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Steueramnestien durchgeführt worden, der 

fiskalische Erfolg war dabei jeweils sehr unterschiedlich.3 Aus rechtspolitischer Sicht drängt sich daher 

die Frage auf, welche Einflussgrößen sich auf den finanziellen Erfolg einer Steueramnestie in welcher 

Weise auswirken. Lassen sich grundlegende Erfolgsfaktoren definieren, könnten diese entsprechend in 

der Ausgestaltung der gesetzlichen Grundlagen von Steueramnestien berücksichtigt werden.  

Vor dem Hintergrund der zurückliegenden Steueramnestie in Deutschland besteht das Ziel dieser Arbeit 

insbesondere darin, unter Zugrundelegung einer vorhandenen Datenbasis4 Aussagen bzgl. der Vorher-

sehbarkeit des fiskalischen Erfolgs oder Misserfolgs der Amnestie treffen zu können.  

Der statistischen Auswertungen der Steueramnestiedaten, der anschließenden Interpretation der Aus-

wertungsergebnisse sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse insgesamt wird eine theoretische Ab-

handlung über Steueramnestien vorangestellt. Dabei werden neben der Darstellung der Spezifika der 

Steueramnestie in Deutschland insbesondere allgemeine Überlegungen zu den maßgeblichen Erfolgs-

                                                 
1 Im internationalen Vergleich weist Deutschland eine außergewöhnlich niedrige Steuerquote auf. Entscheidend ist jedoch die Abgabenquote, welche auch 

die Sozialversicherungsbeiträge mit einbezieht, die z.T. zur Finanzierung von Staatsaufgaben eingesetzt werden. Mit einer effektiven Durchschnittsbelas-

tung bei Kapitalgesellschaften von 36% und einer durchschnittlichen Abgabenlast bei privaten Einkommen von rund 52% (kinderloser Alleinverdiener) 

liegt Deutschland im internationalen Vergleich im Spitzenfeld. Vgl. Kaiser (2006), S. 1.  
2 Steueramnestie 2004/2005, vgl. FördStEG v. 23. Dezember 2003, BGBl I 2003, 2928. 
3 Vgl. o.V. (2005), S. 5.  
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faktoren einer Amnestie angestellt. Die Arbeit bezieht sich hinsichtlich des deutschen Steuersystems auf 

den Rechtsstand 2005, da dieser für die Steueramnestie 2004/2005 relevant war. 

 

                                                                                                                                                         

4  Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen einer Master-Thesis im Master of Science an der Frankfurt School of Finance & Management; vgl. Beeck, Chris-

toph: Steueramnestien, März 2005.  
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2 Steueramnestien 

2.1 Tatbestand der Steuerhinterziehung 

Die Steuerhinterziehung ist eine Straftat, die gem. §§ 370, 370a AO mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jah-

ren oder mit Geldstrafe geahndet werden kann. Steuern hinterzieht, wer bewirkt, dass Steuern nicht, 

nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden. Trotz vollendeter Steuerhinterziehung tritt 

nach der Abgabenordnung Straffreiheit dann ein, wenn der Täter sich selbst anzeigt, bevor die Tat von 

der Finanzbehörde entdeckt wird. Als weitere Alternative dieser sog. tätigen Reue besteht neben der 

dauerhaften Möglichkeit zur strafbefreienden Selbstanzeige nach § 371 AO grundsätzlich der Entschluss 

zur Nacherklärung von Einkünften im Rahmen einer Steueramnestie. Dies stellt im deutschen Steuer-

recht die spezifische Anwendung eines Amnestiegesetzes dar. 

2.2 Reue nach der Steuerstraftat 

Berichtigt oder ergänzt der Steuerpflichtige in den Fällen des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO (Steuerhinterzie-

hung durch Handeln) die falschen Angaben, oder werden in den Fällen des § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO 

(Steuerhinterziehung durch Unterlassen) Angaben nachgeholt, gewährt § 371 Abs. 1 AO insoweit 

grundsätzlich Straffreiheit, wenn die übrigen Voraussetzungen zur Wirksamkeit der Selbstanzeige erfüllt 

sind und die hinterzogenen Steuern fristgemäß entrichtet werden. Auch im Fall einer leichtfertigen 

Steuerverkürzung gem. § 378 AO besteht die Möglichkeit der Selbstanzeige. Durch die Nacherklärung 

und Nachzahlung erlangt der anzeigende Tatbeteiligte Straffreiheit (persönlicher Strafaufhebungs-

grund), unabhängig davon, ob die Straftat vollendet oder im Versuchsstadium geblieben ist.  

Vergleichbare Angebote des strafbewehrten Staats an Delinquenten sind selten. Das Gesetz über die 

Strafbefreiende Erklärung (StraBEG) vom 23.12.2003 brachte eine außerordentliche Angebotserweite-

rung im Hinblick auf die tätige Reue nach einer Steuerstraftat. Das Gesetz ermöglichte es Steuersün-

dern, zeitlich begrenzt unrichtige oder unvollständige Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen 

richtig zu stellen. Zielsetzung war die langfristige Sicherung der Steuerbasis, d.h. bisher steuerlich nicht 

erfasste Einkunftsquellen der laufenden Besteuerung zu unterwerfen. In der öffentlichen Wahrnehmung 

verengt sich der Anwendungsbereich der Steueramnestie im Wesentlichen auf die Rückführung von 

Schwarzgeld aus dem Ausland nach Deutschland und auf die Nachversteuerung von Kapitalerträgen.  
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Der Anwendungsbereich ist jedoch sehr viel weiter auszulegen und umfasst grundsätzlich jegliche Steu-

erhinterziehung. So erfasste das Amnestiegesetz z.B. auch Bilanzdelikte von Gewerbetreibenden und 

Freiberuflern, nicht versteuerte Löhne, vertuschte Gewinnausschüttungen, ausländische Scheinfirmen 

sowie ganze Umsatzsteuerkarusselle. Arbeitnehmer konnten unzutreffende Werbungskosten oder vor-

getäuschte Sonderausgaben abgelten, ebenso verschwiegene Erbschaften und Schenkungen. Das Am-

nestiegesetz war nahezu auf jede Verkürzung anwendbar.5 

2.3 Das StraBEG vom 23.12.2003  

Der Umfang des StraBEG6  beschränkte sich auf vor dem 18.10.2003 vollendete Taten nach §§ 370 

(Steuerhinterziehung), 370a (gewerbsmäßige oder bandenmäßige Steuerhinterziehung) und 378 bis 

380 AO (Steuerordnungswidrigkeiten) sowie § 26b UStG (Schädigung des Umsatzsteueraufkommens). 

Der Kreis der zu amnestierenden Steuern umfasste Ertragsteuern (ESt, KSt und GewSt), USt, VSt (bis 

1995), ErbSt sowie Abzugsteuern für die Veranlagungszeiträume 1993 bis 2002. Die Erklärung war auf 

einem amtlich vorgeschriebenen Vordruck anzugeben und eigenhändig zu unterschreiben. Inhaltlich 

musste eine Spezifizierung der Einnahmen nach Jahren und Lebenssachverhalten (z.B. Einnahmequelle, 

Tätigkeit, Herkunftsland, Kreditinstitut) vorgenommen werden. Die Ablasssteuer war anschließend auf 

der Basis dieser Einnahmen selbst zu berechnen. Befugt zur Abgabe einer strafbefreienden Erklärung 

(StraBE) waren Täter und Mittäter, nicht jedoch bloße Teilnehmer einer Tat. Ferner befugt waren Hilfs-

personen i.S.d. §§ 34, 35 AO, Vertretene, Nachfolger-Hilfspersonen und Gesamtrechtsnachfolger. Die 

Ausschlussgründe für die Abgabe einer StraBE entsprachen denen der Selbstanzeige nach § 371 AO 

(vgl. § 371 Abs. 2 Nr. 1a, 1b, 2 AO).  

Die Erklärungsfrist endete am 31.12.2004 (Ablasssteuer 25%) bzw. am 31.03.2005 (Ablasssteuer 

35%), maßgebend war jeweils der Zugang der StraBE. Die Ablasssteuer als pauschalierte Abgabe wur-

de als ESt ohne Nebenleistungen fingiert, die Zahlungsfrist betrug 10 Tage ab Abgabe der StraBE. Eine 

Fristverlängerung war nicht möglich, weil es sich nicht um eine von der Finanzbehörde gesetzte, son-

dern um eine gesetzliche Frist handelte.  

                                                 
5 Vgl. Jahn (2004), S. 21.  
6 Vgl. Schreyer (2005), S. 2-10; Merkblatt zur Anwendung des Gesetzes über die strafbefreiende Erklärung des BMF v. 3.2.2004, IV A 4 - S 1928 - 18 / 04 

sowie Ergänzende Informationen zum Strafbefreiungserklärungsgesetz des BMF v. 16.9.2004, IV A 4 - S 1928 - 120/04. 
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Als persönliche Wirkung stand die Straffreiheit aller begünstigten Tatbeteiligten mit Steuerabgeltung für 

alle Gesamtschuldner. Die materielle Wirkung der StraBE bestand im Wesentlichen aus der Straf- und 

Bußgeldfreiheit für Taten vor 1993 und nach 1992, aber mit Tathandlung vor dem 18.10.2003, und 

beinhaltete die Abgeltung aller erfassten Abgaben von 1993 bis 2002 einschließlich steuerlicher Neben-

leistungen wie z.B. Hinterziehungszinsen. Als formelle Wirkung ergab sich die Fiktion einer Steuerfest-

setzung ohne Vorbehalt, die aufgehoben oder geändert werden konnte, soweit Straffreiheit (z.B. wegen 

Versäumnis der Zahlungsfrist) nicht eingetreten war.  

Eine Besonderheit am Amnestiegesetz vom 23.12.2003 war die Definition vollkommen neuer Bemes-

sungsgrundlagen für die Amnestiesteuer, die sich nur teilweise mit den von der Amnestie betroffenen 

Steuerarten deckten. Dies führte in Verbindung mit dem Amnestiesteuersatz grundsätzlich zu einer we-

sentlich günstigeren Besteuerung als bei einer Selbstanzeige, aus der eine Belastung mit dem normalen 

Steuersatz und Hinterziehungszinsen von 6% p.a. resultiert. Die wesentlichen Vorteile des StraBEG 

lagen somit in den günstigen Steuersätzen und der weit reichenden strafbefreienden Wirkung der Am-

nestie.  

2.4 Erfolg des StraBEG 
 

Die Steueramnestie eröffnete die Möglichkeit, Steuerhinterziehungstatbestände steuerrechtlich und 

strafrechtlich kurzfristig und aktiv bei verhältnismäßig günstiger Steuerbelastung zu bereinigen. Die 

Bundesregierung und der Steuergesetzgeber erhofften sich durch dieses Angebot zusätzliche Steuerein-

nahmen in der Größenordnung von 5 Milliarden Euro.7 Die tatsächlichen Einnahmen belaufen sich je-

doch mit etwa 1,4 Milliarden Euro auf lediglich 28% der prognostizierten Summe.8  

Statistische Erhebungen über bereits durchgeführte Amnestien, aus denen entsprechende Ergebnisse 

hätten abgeleitet werden können, waren im Vorfeld der Amnestie nicht verfügbar.9 Die Höhe der prog-

nostizierten Steuereinnahmen orientierte sich, diversen Zeitungsberichten und Aufsätzen zufolge, viel-

mehr an einer bestehenden Finanzierungslücke im Bundeshaushalt von rund 5 Milliarden Euro. 

                                                 
7 Vgl. BT-Drs. 15/1309 v. 1.7.2003. 
8 Vgl. Monatsbericht September 2005 des BMF, S. 41. 
9 Vgl. Schwedhelm/Spatscheck (2004), S. 2085. 
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Unabhängig von der Fragwürdigkeit dieser Planungsgröße liegt der insgesamt hinter den Erwartungen 

zurückgebliebene Erfolg nicht nur in der Mangelhaftigkeit des Gesetzes begründet, sondern basiert 

vielmehr auch auf einem unzureichenden Marketing. Erst im Zeitablauf entwickelte sich das Bewusst-

sein der Steuerpflichtigen, mit der Amnestie eine einmalige Chance zurück in die Steuerehrlichkeit an-

geboten zu bekommen.10 

 

2.5 Faktoren für den Erfolg einer Steueramnestie 
 

Bezüglich der Frage nach den Erfolgsaussichten von Steueramnestien im Vorfeld des Erlasses eines spe-

zifischen Amnestiegesetzes ist auf dem Gebiet der empirischen Steuerwirkungsforschung zu untersu-

chen, welche Faktoren die Amnestieerlöse inwieweit beeinflussen. Dabei kann zunächst ein kurzfristiger 

Erfolgsbegriff zugrunde gelegt werden, d.h. kurzfristige Erfolgsgröße ist das während der Amnestie 

repatriierte Steuersubstrat. Zielsetzung der Steueramnestie nach dem StraBEG vom 23.12.2003 war 

darüber hinaus die Repatriierung von Vermögen, also steuerlich bislang nicht erfasste Einkunftsquellen 

zur langfristigen Sicherung der Steuerbasis der laufenden Besteuerung zu unterwerfen.  

Im Hinblick auf die Identifikation erfolgsbestimmender Faktoren von Steueramnestien besteht das Ziel 

darin, möglichst eine internationale Gültigkeit von Aussagen und Zusammenhängen der maßgeblichen 

Einflussgrößen zu erreichen. 

 

2.5.1  Amnestiedauer 
 

Umfang und Komplexität einer im Rahmen des Amnestiegesetzes vom 23.12.2003 abgegebenen  

StraBE hingen von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab. Bei der Angabe von zu erklärenden 

Tatsachen war grundsätzlich auf jeden einzelnen zivilrechtlich separierbaren Sachverhalt je Kalenderjahr 

abzustellen; bei Spekulationsgeschäften durfte z.B. keine Saldierung mit Verlustgeschäften vorgenom-

men werden. Dies impliziert per se einen höheren Aufwand für die Ermittlung der im Rahmen der  

StraBE zu berücksichtigenden Einzelsachverhalte. So dürfte die Beschaffung von Erträgnisaufstellungen 

oder Depotauszügen für Auslandskonten einen erhöhten Zeitbedarf erfordert haben, wobei die Finanz-

                                                 
10 Vgl. Flick/Schauf (2005), S. 25. 
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verwaltung den Weg einer sachgerechten Schätzung ausdrücklich zugelassen hat.11 Der Erklärende 

konnte, abhängig von den für ihn jeweils zu erwartenden Konsequenzen, für jeden Lebenssachverhalt 

eigenständig entscheiden, ob er eine StraBE oder eine Selbstanzeige abgeben will. Daher ist im Rahmen 

der Abgabe der StraBE grundsätzlich von einer besonderen Einbindung des steuerlichen Beraters auszu-

gehen, was zu einem erhöhten zeitlichen Aufwand respektive zu einer späteren Abgabe der StraBE 

führte. Ferner brachten die durch das Amnestiegesetz neu und zum Teil sehr unklar definierten steuerli-

chen Bemessungsgrundlagen angesichts des insgesamt schon komplizierten Steuerrechts Folge-

komplikationen mit sich, die das amtliche Merkblatt12 nur zum Teil löste. Ein erhöhter Zeitaufwand dürf-

te auch damit zu rechtfertigen gewesen sein.  

Unter der Annahme, dass bei international durchgeführten oder zukünftigen Steueramnestien für die 

Vorbereitung der Amnestieerklärung die Informationsbeschaffung vergleichbar schwierig und zeitauf-

wändig war bzw. sein wird, müsste im Rahmen empirischer Untersuchungen festzustellen sein, dass der 

Amnestieerfolg positiv mit der Dauer einer Steueramnestie korreliert. Zumindest ist aus den genannten 

Gründen die Erfordernis einer bestimmten Mindestamnestiedauer naheliegend.  

Überlegungen, das Zeitfenster der Steueramnestie in Deutschland über den 31.03.2005 hinaus zu ver-

längern, wurden nicht weiterverfolgt. Dabei zeigt insbesondere die in Italien im Jahr 2003 zuletzt 

durchgeführte Amnestie, dass gerade innerhalb einer gewährten Nachzüglerfrist eine erhebliche Repat-

riierung von Vermögen erfolgt ist.13 

2.5.2  Häufigkeit von Amnestien 
 

Grundsätzlich erscheint es schlüssig, dass Steuerhinterzieher mit zunehmender Amnestiehäufigkeit 

nachfolgende Amnestien antizipieren und daher im Rahmen einer gerade stattfindenden Steueramnes-

tie bislang nicht deklarierte Einkünfte im Hinblick auf die Möglichkeit einer späteren Nacherklärung 

nicht oder nicht vollständig angeben.  

Im deutschen Steuerrecht stellt eine Steueramnestie die spezifische Anwendung eines Amnestiegesetzes 

dar. Daraus folgt, dass zwar die Möglichkeit zur Rückkehr in die Steuerehrlichkeit dem Grunde nach 

seitens des Staates öfters angeboten werden kann, die genaue Ausgestaltung eines Amnestiegesetzes 

                                                 
11 Vgl. Ergänzende Informationen zum Strafbefreiungserklärungsgesetz des BMF, a.a.O. 
12 Vgl. Merkblatt zur Anwendung des Gesetzes über die strafbefreiende Erklärung des BMF, a.a.O. 
13 Vgl. Flick/Schauf (2005), S. 25. 
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kann jedoch in keinster Weise antizipiert werden. Das Bundesfinanzministerium hat mit seinem Merk-

blatt und zwei Fragekatalogen das StraBEG ausgesprochen günstig ausgelegt.14 Nachdem Steuerfahn-

der und Betriebsprüfer der Steueramnestie anfangs jede Unterstützung versagten und deren Berechti-

gung aberkannten15, kann in Zukunft wohl mit wenig Entgegenkommen der Ermittlungsbehörden und 

der Finanzverwaltung gerechnet werden.  

Die sozusagen einmalige Chance der Rückkehr in die Steuerehrlichkeit wird auch durch die gesetzgebe-

rischen Aktivitäten in Deutschland im Nachgang der Amnestie deutlich: Die Steueramnestie wurde flan-

kiert von einer massiven Aufrüstung staatlicher Kontrolle und nachfolgender zeitlicher steuerlicher Ver-

schärfungen wie z.B. der automatischen Konten- und Depotabfrage der Finanzämter bei allen Kreditin-

stituten und auch anderer Behörden ab 01.04.2005 und dem In-Kraft-Treten der EU-Zinsrichtlinie. 

 

2.5.3 Umfang der Steueramnestie 
 

Der Zusammenhang zwischen dem Anwendungsbereich einer Steueramnestie, also den in die Amnestie 

einbezogenen Steuerarten, und den absoluten Amnestieeinnahmen ist unstrittig. Der Umfang des  

StraBEG vom 23.12.2003 umfasste alle wesentlichen direkten Steuerarten sowohl bei Unternehmen, 

Gewerbetreibenden, Freiberuflern und Privatpersonen und mit der Umsatzsteuer zudem die bedeu-

tendste indirekte Steuer. Dies verdeutlicht die Exklusivität der deutschen Steueramnestie. Das Angebot 

sollte umfassend und gleichzeitig auch einmalig in dieser Form gelten. Würde z.B. ein eingeschränktes 

Programm ausschließlich für die Erbschaftsteuer aufgelegt werden, ist allein schon aufgrund des bislang 

relativ geringen Anteils dieser Steuerart am deutschen Steuergesamtaufkommen nur mit begrenzten 

Amnestieeinnahmen zu rechnen. Gerade durch die gesetzlich geregelten Anzeigepflichten in diesem 

Bereich ist ohnehin davon auszugehen, dass erbschaftsteuerpflichtige Erwerbe den Finanzbehörden in 

aller Regel zeitnah bekannt werden. Hinsichtlich des Amnestieerfolges bei einzelnen Steuerarten könnte 

ein positiver Zusammenhang mit dem Umfang der einbezogenen Steuerarten dahingehend zu sehen 

sein, dass das Angebot zur Abgabe einer StraBE aufgrund des damit zusammenhängenden Aufwands 

eher wahrgenommen wird, wenn Hinterziehungen möglichst umfassend, also bei möglichst vielen 

betreffenden Steuerarten aufgedeckt werden können. 

                                                 
14 Vgl. Jahn (2004), S. 21. 
15 Vgl. Schwedhelm/Spatscheck (2004), S. 2086. 
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2.5.4 Höhe der Steuerlast 
 

Die Tatsache, dass repatriiertes Vermögen wieder der nationalen Besteuerung unterliegt, mag Steuer-

hinterzieher in Abhängigkeit von der Höhe der nationalen Steuerlast in ihrer Entscheidung zur Teilnah-

me an einem Amnestieprogramm beeinflussen. Ein allgemeingültiger Zusammenhang lässt sich hieraus 

jedoch nicht zwingend ableiten. Auch hier ist vielmehr die Ausgestaltung des jeweiligen konkreten Am-

nestieprogramms maßgeblich. Wird dies entsprechend des StraBEG vom 23.12.2003 als einmalige und 

günstige Alternative zur Rückkehr in die Steuerehrlichkeit ausgestaltet, ist die Resonanz bei Steuerhin-

terziehern nicht zwingend nur von der späteren Versteuerung des Vermögens abhängig; vielmehr könn-

te sich hierbei auch der moralische Aspekt auswirken.  

 

2.5.5 Steuererhebung bei Kapitalerträgen 
 

Bei Zinsen und Dividenden sind unterschiedliche Erhebungsformen für die jeweilige Steuer denkbar. 

Grundsätzlich erfolgt bei Quellensteuern eine Unterscheidung zwischen Anrechnungsverfahren und 

Abgeltungsverfahren, wobei eine unterschiedliche Handhabung für Zinsen und Dividenden denkbar ist. 

Im Hinblick auf die Möglichkeit, eine Steuerschuld für eine bestimmte Einkommensform pauschal abzu-

gelten, ohne hierbei den Gedanken des Leistungsfähigkeitsprinzips allumfassend aufrechtzuerhalten, 

erscheint es für Steuerpflichtige mit hohem Gesamteinkommen und damit hoher Steuerprogression 

naheliegend, gerade im System des Abgeltungsverfahrens hiervon erfasste Einkünfte nachzuerklären. 

Ein positiver Zusammenhang zwischen der Erhebungsform und den Amnestieerlösen ist daher insbe-

sondere dann wahrscheinlich, wenn die Steuererhebung bei Kapitalerträgen im Rahmen der oder im 

Anschluss an die Steueramnestie auf die Abgeltung mit einem pauschalen Steuersatz umgestellt wird. 

Besteht diese Erhebungsform dagegen bereits vor der Amnestie, dürfte nicht zwangsläufig ein Effekt zu 

erwarten sein. Die im Jahr 2005 angestrebte Neuordnung der Besteuerung der Kapitalerträge in 

Deutschland in Richtung einer Abgeltungsteuer wurde wie eine Vielzahl anderer geplanter Gesetzesän-

derungen durch den Regierungswechsel unterbrochen. 
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2.6 Andere in Frage kommende Einflussfaktoren 
 

Maßgeblich kann auch die Einflussnahme der steuerlichen und rechtlichen Berater des Steuerhinterzie-

hers sein.16 Der Mandant wird beispielsweise davor zurückschrecken, das langjährig gehütete Geheim-

nis gegenüber dem Fiskus offenzulegen, wenn sein Berater mit der Rechtsmaterie der Steueramnestie 

nur wenig befasst ist und dem Mandanten nur die bei ihm selbst noch bestehenden Zweifel vorträgt. 

Kann hingegen das erforderliche Know-how vorgewiesen werden, wird die Amnestieerklärung mögli-

cherweise leichter abgegeben werden.17  

Eine wichtige Bedeutung für den Amnestieerfolg dürfte auch die Funktionsfähigkeit des Steuergeheim-

nisses darstellen. Die Angst vor dem „roten Reiter“ in der Steuerakte wurde während der Amnestie in 

Deutschland häufig thematisiert. So fürchteten Steuerhinterzieher, sie könnten bei der Abgabe einer 

StraBE ihre „Ehre“ bei ihren Finanzbeamten verlieren, und ihre Akte werde durch eine entsprechende 

Markierung für die Betriebs- oder Steuerfahndungsprüfung vorgemerkt.18 Dabei wurden die Finanzbe-

hörden zumindest im deutschen Amnestiegesetz daran gehindert, die Daten in der Amnestieerklärung 

für andere Zwecke zu verwenden. 

                                                 
16 Vgl. Jahn (2004), S. 21. 
17 Vgl. Schwedhelm/Spatscheck (2004), S. 2086. 
18 Vgl. Jahn (2004), S. 21. 
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3 Lineares Regressionsmodell für die Analyse von 
Steueramnestien 

3.1 Daten 
 

Datengrundlage für die nachfolgend durchgeführte Untersuchung ist ein von Christoph Beeck im Rah-

men seiner Master-Thesis erhobener Datensatz. In seiner im März 2005 eingereichten Arbeit beschäftigt 

er sich mit der Frage, welche Faktoren ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg von Steueram-

nestien sind.19 

Insgesamt umfasst der aus verschiedenen Quellen erhobene Datensatz seiner Arbeit 126 verschiedene 

Steueramnestien20 (81 in US-amerikanischen Bundesstaaten, 31 europäische und 14 asiatisch-

pazifische). In der zur Verfügung stehenden Statistica-Datei sind davon 89 Datensätze enthalten. Auf-

fällig ist dabei eine hohe Zahl von Beobachtungen, die keine exakten bzw. brauchbaren Aussagen über 

die Einnahmen aus den Steueramnestien machen. So liegen zum Beispiel bei 17 der 31 Amnestien in 

Europa keine Angaben zu den absoluten Einnahmen vor.21 Ein weiteres Beispiel für unbrauchbare Daten 

sind die Einnahmen der Amnestie in Indien 1985/87, die mit „sehr gute Teilnahme“22 quantifiziert wer-

den. 

Die vorliegende Datenbasis umfasst damit nur noch 86 Beobachtungen im Zeitraum zwischen 1981 und 

2005, für die zumindest die Einnahmen in % der Steuereinnahmen vorliegen, davon 74 Beobachtun-

gen, bei denen die absoluten Einnahmen dokumentiert sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass gerade 

bei den europäischen Ländern und Neuseeland die Variable „Einnahmen in Millionen USD“ nicht ord-

nungsgemäß dokumentiert wurde. Dies sind jedoch gerade diejenigen Länder, bei denen laut den vor-

liegenden Daten die Kapitalerträge nur im Veranlagungsverfahren besteuert wurden. 

Ebenfalls kritisch ist die Verfügbarkeit des CPI Korruptionsindexes, der erst ab 1995 veröffentlicht wird 

und damit für einen Großteil der Beobachtungen nicht zur Verfügung steht. 

Weitere Datenmodifikationen waren bei verschiedenen qualitativen Variablen notwendig, wenn diese 

mit weiteren Kommentaren versehen waren, zum Beispiel Beobachtung Nr. 78 und 89 mit der Ausprä-

                                                 
19 Vgl. Beeck (2005), S. 2. 
20 Vgl. Beeck (2005), Tabellen 1-4. 
21 Vgl. Beeck (2005), S. 15. 
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gung „Ja(beide)“ oder Nr. 76 mit „Ja(Option)“ bei der Variable „Anrechenbare Quellensteuer“. Um 

nicht jeden Kommentar mit einer eigenen Dummyvariable aufzunehmen, wurden solche Kommentare 

nicht berücksichtigt und analog der Bedeutung „Ja“ und „Nein“ in 0/1-Variablen transformiert. Außer-

dem wurde die verbale Ausprägung „k.A.“ in den entsprechenden numerischen Wert überführt, der 

fehlenden Datenpunkten entspricht. 

Zusätzlich wurde die Variable „Abgedeckte Steuern“, in der textlich je nach Amnestie verschiedene 

betroffene Steuerarten aufgezählt werden, in die qualitative Variable ALLE überführt, die angibt, ob alle 

Steuerarten oder nur ein Teil der Steuerarten von der Amnestie betroffen waren. 

 

3.2 Modellspezifikation 
 

Die in Kapitel 2 dargestellten Überlegungen zum Erfolg von Steueramnestien werden nun empirisch 

untersucht. Dabei steht wegen der besseren Datenverfügbarkeit die Variable Prozent (Einnahmen in % 

der Steuereinnahmen) im Mittelpunkt der Betrachtung und wird als abhängige Variable definiert. In 

Anlehnung an Kapitel 2.5 wird folgende lineare Funktionsgleichung mittels der KQ-Methode ge-

schätzt:23 

 

+⋅+⋅+⋅+= ∑
=

i41i40

39

1j

ij0i  STLGESβ ALLEβDββ PROZENT  

iiiii DAUERPREMIEREVST KONTINENT ε+⋅β+⋅β+⋅β+⋅β 45444342  

(3.1). 

                                                                                                                                                         

22 Beeck (2005), Tabelle 4. 
23 Da für die Länder keine Informationen darüber vorliegen, ob sich die Art der Steuererhebung im Zuge der Steueramnestie verändert hat, kann ein derar-

tiger Einfluss auf den Amnestieerfolg mit dem vorhandenen Datensatz nicht untersucht werden. 
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Dabei stehen 

• iD  für die länderspezifische Dummyvariable der Steueramnestie i, dabei  

 definiert das Land 

• iALLE  für die Dummyvariable, ob alle Steuerarten von der jeweiligen Amnestie i  

 betroffen sind, 

• iSTLGES  für den Anteil des Steueraufkommens am BIP im jeweiligen Land der  

 Steueramnestie i, 

• iKONTINENT  für die Eigenschaft, ob die Steueramnestie i in oder außerhalb Europas  

 stattgefunden hat, 

• iVST  für die Eigenschaft, ob es in dem betreffenden Land der Steueramnestie i  

 eine Vermögenssteuer gibt, 

• iPREMIERE  für die Eigenschaft, ob die Amnestie i die erste Steueramnestie in diesem  

 Land war und 

• iDAUER  für die Dauer der Amnestie in Tagen. 

 

Damit ergibt sich eine Paneldatenanalyse, da die Daten der gleichen Beobachtungseinheiten teilweise 

zu verschiedenen Zeitpunkten vorliegen. Da jedoch nicht für alle Beobachtungseinheiten alle Zeitrei-

hendaten vorliegen, spricht man von einem sog. „unbalanced panel“.24 Die Erfassung der länderspezifi-

schen Einflüsse (fixed effects) wurde hier analog dem LSDV-Modell mit qualitativen Variablen vorge-

nommen.25 

Für den Koeffizienten 40β  wird ein positives Vorzeichen erwartet, da in diesem Fall alle Steuerarten 

von der Amnestie betroffen sind und dadurch höhere Rückflüsse erwartet werden. Der Koeffizient 41β  

sollte ebenfalls ein positives Vorzeichen aufweisen. Bei einer höheren Steuerquote werden vermutlich 

vermehrt Steuerhinterziehungen begangen, aus denen dann Amnestieerlöse generiert werden können. 

Ebenfalls ein positives Vorzeichen wird für den Koeffizienten 43β  erwartet: Bei einer vorhandenen 

Vermögensteuer ist zu vermuten, dass auf Grund von Umgehungstatbeständen unversteuerte Vermö-

gen zu vergleichsweise höheren Amnestieerlösen führen. Genauso wird das Vorzeichen des Koeffizien-

ten 44β  als positiv vermutet, da die höchsten Rückflüsse bei der ersten Steueramnestie erwartet wer-

                                                 
24 Vgl. Gujarati (2003), S. 640. 
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den, während mit zunehmender Anzahl auf Grund von Gewöhnungseffekten mit niedrigeren Erlösen zu 

rechnen ist. Und auch das Vorzeichen des Koeffizienten 45β  sollte positiv sein, da dies beinhaltet, dass 

bei längerer Amnestiedauer höhere Rückflüsse zu erwarten sind. 

Für die regionalen Variablen (ß1 bis ß39 für das Land und ß42 für den Kontinent) lassen sich keine be-

stimmten Vorzeichen erwarten, hier sind sowohl positive als auch negative Einflüsse denkbar. Da 

grundsätzlich positive Amnestieerlöse zu erwarten sind, sollte das Vorzeichen des Absolutglieds positiv 

sein. Allerdings ist eine sinnvolle Interpretation kaum möglich, da dann u.a. eine Amnestiedauer von 

Null Tagen unterstellt werden müsste. 

Nach Schätzung26 der Gleichung (3.1) werden zunächst die insignifikanten regionalen Dummyvariablen 

aus dem Modell entfernt, die ansonsten eine Vielzahl von Freiheitsgraden verbrauchen.27 Bei einer ers-

ten Schätzung des kompletten Modells zeigt sich, dass die überwiegende Zahl der Koeffizienten nicht 

signifikant von Null verschieden ist und damit davon auszugehen ist, dass in diesen Fällen keine länder-

spezifischen Einflüsse nachweisbar sind. Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% ist lediglich der 

Dummy 24D  signifikant von Null verschieden. Der Koeffizient 10D  verpasst mit einer Überschreitungs-

wahrscheinlichkeit von knapp 7% eigentlich die 5%-Marke. Trotzdem wurde dieser Koeffizient vorläufig 

im Modell belassen, um ihn in den weiteren Schritten der Analyse nochmals auf Signifikanz zu prüfen. 

Darüber hinaus wurden auch die Variablen PREMIERE und DAUER vorläufig im Modell belassen, ob-

wohl sie keine Signifikanz ausweisen. 

Nach der Eliminierung der 37 Dummy-Variablen wird die angepasste Gleichung (3.1) mit der KQ-

Methode geschätzt. Dabei ergibt sich, dass diesmal alle Koeffizienten mit Ausnahme der bereits oben 

identifizierten Variablen PREMIERE und DAUER signifikant sind.28 Deswegen werden diese beiden Vari-

ablen im nächsten Schritt aus dem Modell entfernt, da sie offensichtlich auf den Amnestieerfolg keinen 

Einfluss haben. 

Schließlich wird das verbleibende Modell 

 

                                                                                                                                                         

25 Vgl. Gujarati (2003), S. 642 f. 
26 Alle Schätzungen wurden mit der Statistiksoftware WinRATS 6.1 durchgeführt (Ausnahme: Die Ausreißeranalyse wurde mit der Software STATISTICA 7.1 

berechnet). 
27 Die Ergebnisse wurden zur besseren Übersichtlichkeit nicht in den Text aufgenommen, sondern befinden sich im Anhang, hier vgl. Anhang 1. 
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              iii VSTKONTINENT ε+⋅β+⋅β 4342          (3.2) 

mittels der KQ-Methode geschätzt. 

 

3.3 Ergebnis  

Eine Schätzung der Gleichung (3.2) mit der KQ-Methode führt zu folgendem Ergebnis:29 

+⋅−⋅+⋅+⋅+=
ii2410i

STLGES08,0ALLE65,0D41,1D45,126,2PROZENT      

                       .VST,KONTINENT, ii ⋅−⋅ 381342                 (3.3) 

Der Determinationskoeffizient beträgt 0,376, das heißt knapp 38% der quadrierten Abweichungen der 

Amnestieeinnahmen in Prozent der Steuereinnahmen lassen sich durch die Regression erklären. Damit 

kann der Erklärungsgehalt der Regression als gering eingeschätzt werden, weil ein Großteil der Abwei-

chungen durch das Modell nicht erklärt werden können. 

Bei der Überprüfung der Modellannahmen wird auf die Überprüfung von Autokorrelation verzichtet. Die 

gängigen Testverfahren prüfen nur auf zeitliche Autokorrelation, die sich auf Grund der kurzen Daten-

reihen pro Beobachtungsland nicht nachweisen lassen wird.30 Bei der folgenden Interpretation wird 

davon ausgegangen, dass keine zeitliche oder räumliche Autokorrelation vorliegt. 

Für die Überprüfung der Homoskedastie-Annahme werden zwei Tests parallel durchgeführt: zum einen 

der White-Test31 und zum anderen der Breusch-Pagan-Godfrey-Test32. Beim White-Test werden als 

Regressoren für die quadrierten Restwerte die Variablen selbst sowie die quadrierte und mit drei poten-

zierte Steuerlast verwendet, die Aufnahme von quadrierten Dummy-Variablen ist nicht sinnvoll bzw. 

möglich (Multikollinearität), und auf die Aufnahme von Kreuzprodukten wird ebenfalls verzichtet, da bei 

sechs erklärenden Variablen eine entsprechende Zahl von Freiheitsgraden benötigt werden würde. Die 

                                                                                                                                                         

28 Vgl. Anhang 2. 
29 Vgl. Anhang 3. 
30 Vgl. Gujarati (2003), S. 441. 
31 Vgl. Gujarati (2003), S. 413 f. 
32 Vgl. Schulze/Prinz/Schweinberger (2006), S. 126 f. 
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Überschreitungswahrscheinlichkeit des White-Tests beträgt 0,09233 und ist damit größer 5%. Die Null-

hypothese (Homoskedastie) kann somit nicht verworfen werden. Der Breusch-Pagan-Godfrey-Test führt 

eine ähnliche Regression durch, verzichtet jedoch auf die Aufnahme der Kreuzprodukte und Quadrate 

und nutzt die quadrierten Residuen als Proxyvariable für die unbekannte Varianz der latenten Variablen. 

Die Überschreitungswahrscheinlichkeit bei diesem Test beträgt 0,14934, somit kann auch hier die Null-

hypothese (Homoskedastie) nicht verworfen werden. Damit kann davon ausgegangen werden, dass 

Homoskedastie vorliegt. 

Um die Gültigkeit der Signifikanztests zu überprüfen, wird mittels des Tests von Jarque und Bera35 

überprüft, ob die Werte der Restgröße einer Normalverteilung folgen. Da die Überschreitungswahr-

scheinlichkeit bei nahezu Null36 liegt, muss die Nullhypothese (Restwerte sind normalverteilt) abgelehnt 

werden. Damit folgen die Prüfgrößen der Signifikanztests nicht mehr der t-Verteilung, so dass auf dieser 

Basis keine Testentscheidungen mehr möglich sind.37 In diesem Fall gibt es jedoch keine „einfachen“ 

Prozeduren, die hier Abhilfe schaffen würden. Auch der Versuch, mit logarithmierten Beobachtungswer-

ten zu arbeiten, führte zu keiner Nicht-Ablehnung der Nullhypothese. Ebenfalls war der Versuch, mögli-

che Ausreißer zu identifizieren, die die Normalverteilungsannahme „stören“, nicht von Erfolg geprägt. 

Das Weglassen von drei möglichen Ausreißern, deren Abweichung (zwischen erwartetem und beobach-

tetem Wert) größer als zwei Standardabweichungen ist, führt nur dazu, dass im nächsten Schritt vier 

Ausreißer von Statistica identifiziert werden. Deren Nichtberücksichtigung führt zu einem weiteren Aus-

reißer, sodass dieses Verfahren zu keinem Ziel führt. Deswegen wurde keine Beobachtung aus der Ana-

lyse entfernt.38 Damit sind im Nachhinein alle Test-Entscheidungen auf Signifikanz oder Nicht-

Signifikanz, die gefällt worden sind, als testtheoretisch nicht gesichert anzusehen. Trotzdem wird in der 

späteren Interpretation hypothetisch davon ausgegangen, dass die gefällten Entscheidungen richtig 

seien. 

                                                 
33 Vgl. Anhang 4. 
34 Vgl. Anhang 5. 
35 Vgl. Gujarati (2003), S. 148 f. 
36 Vgl. Anhang 6. 
37 Vgl. Gujarati (2003), S. 110. 
38 Zur Frage der Berücksichtigung von Ausreißern vgl. z.B. Gujarati (2003), S. 540 f. Für die möglichen Ausreißer vgl. Anhang 7. 
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Als Indikator für die Überprüfung auf das Vorliegen von Multikollinearität werden die partiellen Korrela-

tionskoeffizienten zwischen den Regressoren berechnet.39 Da alle Werte unter 0,9540 liegen, wird davon 

ausgegangen, dass keine Multikollinearität vorliegt. 

3.4 Interpretation 

Im vorliegenden Modell sind nach den t-Werten alle geschätzten Koeffizienten signifikant von Null ver-

schieden (mit der genannten Einschränkung). Der Wert der Konstante lässt sich nicht sinnvoll interpre-

tieren, da dieser Wert voraussetzt, dass alle Regressoren den Wert Null besitzen. Dies ist im Fall der 

Steuerlast sicher unplausibel, da das nichts anderes bedeutet, als dass es keine Steuereinnahmen gibt. 

Die jeweiligen regionalen Dummy-Variablen 10D  und 24D  geben mit 1,45 bzw. 1,41 einen entspre-

chend positiven Einfluss c.p. in den beiden Ländern (Illinois und New Mexico) an. Der Koeffizient von 

0,65 für den Regressor ALLE gibt an, dass unter sonst gleichen Bedingungen bei Steueramnestien, die 

alle Steuerarten betreffen, im Vergleich zu Amnestien für bestimmte Steuerarten um 0,65%-Punkte 

(bezogen auf das jeweilige Steueraufkommen) höhere Erlöse erzielt werden. 

Der negative Koeffizient für die Variable STLGES gibt an, dass bei einer höheren gesamtwirtschaftlichen 

Steuerbelastung die Amnestieerlöse niedriger sind. Eine um 1%-Punkt höhere gesamtwirtschaftliche 

Steuerquote führt demnach c.p. zu um 0,08%-Punkten niedrigeren Amnestieerlösen. Dies steht im Wi-

derspruch zum vermuteten Vorzeichen, hier war ein positiver Zusammenhang vermutet worden. 

Der geschätzte Koeffizient für die Eigenschaft, ob eine Amnestie in Europa durchgeführt wurde, deutet 

darauf hin, dass Steueramnestien c.p. in Europa im Vergleich zu den übrigen Ländern (in der Hauptsa-

che US-Bundesstaaten) zu um 2,34%-Punkte höheren Amnestieerlösen führen. 

Einen negativen Effekt auf den Erfolg von Steueramnestien besitzt die Eigenschaft, ob es in dem ent-

sprechenden Land eine Vermögensteuer gibt. In diesem Fall sind c.p. um 1,38%-Punkte niedrigere Am-

nestieerlöse im Vergleich zu Ländern ohne Vermögensteuer zu erwarten. 

Für alle bisher vorgestellten Koeffizienten sind die jeweiligen Überschreitungswahrscheinlichkeiten klei-

ner 5%, und damit kann von einem signifikanten Einfluss ausgegangen werden. 

                                                 
39 Vgl. Schulze/Prinz/Schweinberger (2006), S. 144 
40 Vgl. Anhang 8. 
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Wenn die Normalverteilungsannahme nicht verletzt wäre, so könnte man festhalten, dass die Länge 

einer Steueramnestie keinen Einfluss auf deren Erfolg besitzt, da der entsprechende Koeffizient nicht 

signifikant von Null verschieden ist. Ebenfalls besitzt die Eigenschaft, ob es sich um die erste Steueram-

nestie in einem Land handelt, keinen signifikanten Einfluss auf den Anteil der Amnestieerlöse am Ge-

samtsteueraufkommen. Damit kann nicht nachgewiesen werden, dass sich die Wirtschaftssubjekte an 

Steueramnestien gewöhnen und dies einen Einfluss auf den Erfolg der Folgeamnestien besitzt. 
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4 Zusammenfassung 
 

Gegenstand dieser Untersuchung war die Frage, welche Determinanten den Erfolg einer Steueramnestie 

bestimmen. Dazu wurde ein Datensatz mit kombinierten Quer- und Längsschnittdaten für 86 Beobach-

tungen zwischen 1981 und 2005 verwendet. 

Auf Basis der theoretischen Überlegungen wird vermutet, dass der Erfolg einer Steueramnestie positiv 

von der Dauer, der Erstmaligkeit und dem Umfang einer Steueramnestie sowie der Umstellung auf ein 

Abgeltungsverfahren abhängig sein. Die Wirkung einer hohen gesamtwirtschaftlichen Steuerlast auf 

den Erfolg war nach den theoretischen Überlegungen offen. 

Die Ergebnisse der Regression lassen darauf schließen, dass die Dauer und die Erstmaligkeit einer Steu-

eramnestie keinen Einfluss auf den Erfolg der Amnestie besitzen. Für die gesamtwirtschaftliche Steuer-

last konnte ein negativer Zusammenhang nachgewiesen werden, in Ländern mit hohen Steuerquoten 

verlaufen Amnestien tendenziell schlechter als in Ländern mit niedrigen Steuerquoten. Für den Umfang 

einer Steueramnestie konnte wie erwartet eine positive Wirkung für die Fälle nachgewiesen werden, in 

denen alle Steuerarten von der Amnestie betroffen waren. Dagegen besitzt die Existenz einer Vermö-

gensteuer einen negativen Effekt auf den Amnestieerfolg. 

Ob die Art der Steuererhebung einen Einfluss auf den Erfolg hat, kann mit dem vorhandenen Datensatz 

nicht nachgewiesen werden, da keine Informationen darüber vorliegen, ob sich die Erhebungsart im 

Zuge der Steueramnestie verändert hat. Für die betroffenen statischen Variablen (Länderdummies) ließ 

sich kein signifikanter Einfluss auf den Erfolg nachweisen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die vorhandenen Daten keine befriedigende Analyse der 

Gründe für erfolgreiche Amnestien zulassen. Variablen, denen aus theoretischer Sicht ein Einfluss unter-

stellt wird, kann kein signifikanter Einfluss nachgewiesen werden. Nur die Höhe der gesamtwirtschaftli-

chen Steuerquote sowie die Existenz einer Vermögensteuer haben neben den regionalen Einflüssen 

Erklärungsgehalt für den Erfolg von Steueramnestien.41 Zusätzlich kann vermutet werden, dass es neben 

den vorliegenden Daten noch eine Vielzahl von anderen Einflussfaktoren bei jeder einzelnen Steueram-

nestie gibt. 

                                                 
41 An dieser Stelle sei aber nochmals auf die Problematik der Normalverteilungsannahme hingewiesen, sodass streng genommen die t-Tests ihre Aussage-

kraft verlieren. 
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6 Anhang 

 
Anhang 1: Regressionsergebnis mit allen Variablen 
 

Linear Regression - Estimation by Least Squares 

Dependent Variable PROZENT 

Usable Observations     86      Degrees of Freedom    41 

Centered R**2     0.673231      R Bar **2   0.322552 

Regression F(44,41)                   1.9198 

Significance Level of F           0.01864362 

 

Variable Coeff Std Error T-Stat Signif 

1. Constant   2.965435477  1.498483559   1.97896  0.05456381 

2.  D1 -1.144969096  0.765755098  -1.49522  0.14251608 

3.  D2 -0.300526159  0.548989797  -0.54742  0.58706026 

4.  D3 -0.974086709  0.750363633  -1.29815  0.20149013 

5.  D4  0.971913046  0.702198461   1.38410  0.17381614 

6.  D5  -0.834382254  0.603433325  -1.38272  0.17423457 

7.  D6   0.061575614  0.521354030   0.11811  0.90655954 

8.  D7 -0.862631704  0.536933111 -1.60659  0.11581958 

9.  D8 -0.319194594  0.748140078  -0.42665  0.67186565 

10. D9 -0.241711387  0.846795232  -0.28544  0.77674223 

11. D10   1.138688215  0.608108501   1.87251  0.06827972 

12. D11  0.422653018  0.759715512   0.55633  0.58100873 

13. D12 -0.606072384  0.607425158  -0.99777  0.32424204 

14. D13   0.559319713  0.591968063   0.94485  0.35027173 

15. D14 -0.241113092  0.484518607 -0.49763 0.62140039 

16. D15  0.570444652  0.591926564  0.96371 0.34084201 

17. D16 -0.344266404  0.580361440 -0.59319 0.55631024 

18. D17  0.059562281  0.541635961  0.10997 0.91297176 

19. D18 -0.343891305  0.596768598 -0.57626 0.56759253 

20. D19 -0.944757532  0.765265875 -1.23455 0.22402778 

21. D20 -1.117012933  0.758901839 -1.47188 0.14868804 

22. D21 -0.715644856  0.541457570 -1.32170 0.19359554 

23. D22  0.786581388  0.751002491  1.04738 0.30106197 

24. D23  0.299619467  0.575382717  0.52073 0.60535542 

25. D24  1.179666534  0.522564828  2.25745 0.02937050 

26. D25  0.248443428  0.581554093  0.42721 0.67146451 

27. D26  0.148936770  0.497032885  0.29965 0.76595672 

28. D27 -0.552782952  0.749647210 -0.73739 0.46508406 

29. D28 -0.858732767  0.607158026 -1.41435 0.16480924 

30. D29 -0.543052638  0.741015572 -0.73285 0.46781984 

31. D30 -0.270316330  0.628745693 -0.42993 0.66949822 

32. D32 -0.132922853  0.615263166 -0.21604 0.83002607 

33. D33 -0.335505592  0.595485539 -0.56342 0.57622086 
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34. D34 -0.677101735 0.741550624 -0.91309 0.36653402 

35. D35 -1.239447900 0.767796413 -1.61429 0.11413504 

36. D36 -0.774291344  0.746648125 -1.03702 0.30580279 

37. D37  -0.397711238  0.592205511 -0.67158 0.50562000 

38. D38  -0.277001798  0.758885698 -0.36501 0.71697922 

39. D39  -0.513964554  0.582031355 -0.88305 0.38235618 

40. ALLE  0.982934795  0.341717968  2.87645 0.00635480 

41. STLGES -0.112926223  0.045617706 -2.47549 0.01752776 

42. KONTINENT  2.718241787  0.707043469  3.84452 0.00041292 

43. VST -1.425252577  0.462903202 -3.07894 0.00369779 

44. PREMIERE  0.109263504  0.169191776  0.64580 0.52200921 

45. DAUER -0.000011135  0.000733747 -0.01518 0.98796579 

 

 

Anhang 2: Regressionsergebnis nach Eliminierung der nicht-signifikanten 
Länder-Dummies 
 
Linear Regression - Estimation by Least Squares 

Dependent Variable PROZENT 

Usable Observations     86      Degrees of Freedom    77 

Centered R**2     0.376234      R Bar **2   0.311427 

Regression F(8,77)                    5.8055 

Significance Level of F           0.00000860 

 

   Variable Coeff Std Error T-Stat Signif 

******************************************************************************* 

1.  Constant  2.229449084 1.043125708  2.13728  0.03574962 

2.  D10  1.449667061 0.482386787  3.00520 0.00358106 

3.  D24   1.415063161  0.395233744  3.58032 0.00059829 

4.  ALLE                  0.654706331 0.242181432        2.70337  0.00844285 

5.  STLGES            -0.081263232 0.037452208 -2.16978 0.03310736 

6.  KONTINENT  2.343579447 0.641808337  3.65153 0.00047312 

7.  VST -1.383464650 0.457375825 -3.02479 0.00338035 

8.  PREMIERE  0.024547893 0.148663019  0.16512 0.86927880 

9.  DAUER  -0.000024788 0.000711668 -0.03483 0.97230507 

 

 

Anhang 3: Regressionsergebnis nach Eliminierung der nicht-signifikanten Va-
riablen 

 

Linear Regression - Estimation by Least Squares 

Dependent Variable PROZENT 

Usable Observations     86      Degrees of Freedom    79 

Centered R**2     0.376011      R Bar **2   0.328620 

Regression F(6,79)                    7.9341 

Significance Level of F           0.00000105 
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   Variable Coeff Std Error T-Stat Signif 

******************************************************************************* 

1.  Constant                  2.258778844  0.988976842        2.28396   0.02505974 

2.  D10                           1.448172817  0.475663109        3.04453   0.00316515 

3.  D24                           1.410269793  0.389219632        3.62333   0.00051252 

4.  ALLE                        0.654589675  0.236826324         2.76401  0.00710238 

5.  STLGES                  -0.081930073  0.036410690       -2.25017   0.02721999 

6.  KONTINENT            2.344375164   0.613445157         3.82165   0.00026288 

7.  VST                         -1.379195364  0.440256297      -3.13271   0.00242980 

 

 

Anhang 4: Ergebnis des White-Tests 

 

White-Test 

Chi-Squared(8)=     13.622134 with Significance Level 0.09216173 

 

 

 

 

Anhang 5: Ergebnis des Breusch-Pagan-Godfrey-Tests 
 

BPG-Test 

Chi-Squared(6)=      9.458601 with Significance Level 0.14938163 

 

 

 

 

Anhang 6: Ergebnis des Jarque-Bera-Tests 
 

 

Statistics on Series RESIDS 

Observations                86 

Sample Mean  -0.000000 Variance 0.403303 

Standard Error   0.635062 of Sample Mean 0.068480 

t-Statistic (Mean=0  -0.000000 Signif Level 1.000000 

Skewness   1.025537 Signif Level (Sk=0) 0.000136 

Kurtosis (excess)   1.310375 Signif Level (Ku=0) 0.017289 

Jarque-Bera 21.227634 Signif Level (JB=0)  0.000025 
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Anhang 7: Ergebnis der Ausreißeranalyse 
 

 

 

 

 

 
Anhang 8: Partielle Korrelationskoeffizienten 
 

 

Korrelationskoeffizient STLGES <-> D10 -0.09623 

Korrelationskoeffizient STLGES <-> D24 -0.04138 

Korrelationskoeffizient STLGES <-> ALLE -0.41683 

Korrelationskoeffizient STLGES <-> KONTIN  0.90743 

Korrelationskoeffizient STLGES <-> VST  0.47732 

Korrelationskoeffizient D10 <-> D24 -0.02934 

Korrelationskoeffizient D10 <-> ALLE  0.06214 

Korrelationskoeffizient D10 <-> KONTINENT -0.05597 

Korrelationskoeffizient D10 <-> VST -0.03408 

Korrelationskoeffizient D24 <-> ALLE  0.07656 

Korrelationskoeffizient D24 <-> KONTINENT -0.06896 

Korrelationskoeffizient D24 <-> VST -0.04199 

Korrelationskoeffizient ALLE <-> KONTINEN -0.48204 

Korrelationskoeffizient ALLE <-> VST -0.38911 

Korrelationskoeffizient KONTINENT <-> VST  0.60888 

Standard Residual: in % der Steuereinnahmen (steueramnestie Statistica)

Outliers

                            Standard Residuals

Case name          -5.  -4.  -3.  ±2.   3.   4.   5.

Observed

Value

Predicted

Value

Residual Standard

Pred. v.

Standard

Residual

Std.Err.

Pred.Val

California           .    .    .    . *  .    .    .

Louisiana4           .    .    .    .   *.    .    .

Irland               .    .    .    .    .*   .    .

Minimum              .    .    .    . *  .    .    .

Maximum              .    .    .    .    .*   .    .

Mean                 .    .    .    .   *.    .    .

Median               .    .    .    .   *.    .    .

1,700000 0,161369 1,538631 -1,31048 2,335730 0,232296

2,410000 0,545589 1,864411 -0,53109 2,830282 0,116373
4,400000 2,209945 2,190055 2,84503 3,324629 0,330259
1,700000 0,161369 1,538631 -1,31048 2,335730 0,116373
4,400000 2,209945 2,190055 2,84503 3,324629 0,330259
2,836667 0,972301 1,864366 0,33449 2,830213 0,226309
2,410000 0,545589 1,864411 -0,53109 2,830282 0,232296

Standard Residual: in % der Steuereinnahmen (steueramnestie Statistica)

Outliers

Exclude cases: 6;28;81

                            Standard Residuals

Case name          -5.  -4.  -3.  ±2.   3.   4.   5.

Observed

Value

Predicted

Value

Residual Standard

Pred. v.

Standard

Residual

Std.Err.

Pred.Val

Kentucky             .    .    .    .*   .    .    .

Maine                .    .    .    .*   .    .    .

Nevada               .    .    .    .*   .    .    .

New York             .    .    .    . *  .    .    .

Minimum              .    .    .    .*   .    .    .

Maximum              .    .    .    . *  .    .    .

Mean                 .    .    .    .*   .    .    .

Median               .    .    .    .*   .    .    .

1,900000 0,695864 1,204136 -0,086723 2,222324 0,067270

1,800000 0,645424 1,154576 -0,201243 2,130857 0,070554

1,850000 0,690259 1,159741 -0,099447 2,140389 0,067062

2,100000 0,740699 1,359301 0,015073 2,508692 0,073839

1,800000 0,645424 1,154576 -0,201243 2,130857 0,067062

2,100000 0,740699 1,359301 0,015073 2,508692 0,073839

1,912500 0,693062 1,219439 -0,093085 2,250566 0,069681

1,875000 0,693062 1,181939 -0,093085 2,181356 0,068912

Standard Residual: in % der Steuereinnahmen (steueramnestie Statistica)

Outliers

Exclude cases: 6;23;28:29;43;51;81

                            Standard Residuals

Case name          -5.  -4.  -3.  ±2.   3.   4.   5.

Observed

Value

Predicted

Value

Residual Standard

Pred. v.

Standard

Residual

Std.Err.

Pred.Val

Massachusetts        .    .    .    .*   .    .    .

Minimum              .    .    .    .*   .    .    .

Maximum              .    .    .    .*   .    .    .

Mean                 .    .    .    .*   .    .    .

Median               .    .    .    .*   .    .    .

1,700000 0,695264 1,004737 0,045537 2,134933 0,075856

1,700000 0,695264 1,004737 0,045537 2,134933 0,075856

1,700000 0,695264 1,004737 0,045537 2,134933 0,075856

1,700000 0,695264 1,004737 0,045537 2,134933 0,075856

1,700000 0,695264 1,004737 0,045537 2,134933 0,075856
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Programmcode 
 

 

*DATEN EINLESEN 

ALLOCATE 86 

 

OPEN DATA A:STEUER.XLS 

DATA(FORMAT=XLS,ORGANIZATION=COLUMNS) 

 

 

*SCHÄTZUNG DER PROZENTE 

 

LINREG PROZENT 

# CONSTANT D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 $ 

D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D32 D33 D34 D35 $ 

D36 D37 D38 D39 ALLE STLGES KONTINENT VST PREMIERE DAUER 

 

*ELEMINIERUNG DER INSIGNIFIKATEN DUMMIES 

 

LINREG PROZENT 

# CONSTANT D10 D24 ALLE STLGES KONTINENT VST PREMIERE DAUER 

 

*ELEMINIERUNG DER VARIABLEN PREMIERE UND DAUER 

 

LINREG PROZENT / RESIDS 

# CONSTANT D10 D24 ALLE STLGES KONTINENT VST 

 

* ÜBERPRÜFUNG DER MODELLANNAHMEN 

* HETEROSKEDASTIE 

 

SET QRESIDS = RESIDS**2 

SET QSTLGES = STLGES**2 

SET QQSTLGES = STLGES**3 

 

LINREG(NOPRINT) QRESIDS 

# CONSTANT D10 D24 ALLE STLGES QSTLGES QQSTLGES KONTINENT VST 

CDF(TITLE='White-Test') CHISQR %TRSQUARED %NOBS-%NDF-1 

 

LINREG(NOPRINT) QRESIDS 

# CONSTANT D10 D24 ALLE STLGES KONTINENT VST 

CDF(TITLE='BPG-Test') CHISQR %TRSQUARED %NOBS-%NDF-1 

 

* ÜBERPRÜFUNG DER NV-ANNAHME 

 

STATISTICS RESIDS 
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* MULTIKOLLINEARITÄT 

 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient STLGES <-> D10' @42 %CORR(STLGES,D10) 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient STLGES <-> D24' @42 %CORR(STLGES,D24) 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient STLGES <-> ALLE' @42 %CORR(STLGES,ALLE) 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient STLGES <-> KONTINENT' @42 %CORR(STLGES,KONTINENT) 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient STLGES <-> VST' @42 %CORR(STLGES,VST) 

 

 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient D10 <-> D24' @42 %CORR(D10,D24) 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient D10 <-> ALLE' @42 %CORR(D10,ALLE) 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient D10 <-> KONTINENT' @42 %CORR(D10,KONTINENT) 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient D10 <-> VST' @42 %CORR(D10,VST) 

 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient D24 <-> ALLE' @42 %CORR(D24,ALLE) 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient D24 <-> KONTINENT' @42 %CORR(D24,KONTINENT) 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient D24 <-> VST' @42 %CORR(D24,VST) 

 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient ALLE <-> KONTINENT' @42 %CORR(ALLE,KONTINENT) 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient ALLE <-> VST' @42 %CORR(ALLE,VST) 

 

DISPLAY 'Korrelationskoeffizient KONTINENT <-> VST' @42 %CORR(KONTINENT,VST) 
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